
sompierre eine Urkunde aus, die einen Streit zwischen ihren Gerichtsleuten und
dem Kloster Weiler-Bettnach um Zehntrechte in Tressange und Bassompierre bei¬
legte. Die Abtei bzw. deren Syndikus mußten den Gerichtsleuten jährlich sex asses
monetae Metensis zahlen, wofür diese auf ihre Ansprüche verzichteten 10

. Die Bele¬
ge deuten an, daß die Güter von Weiler-Bettnach, über deren Herkunft nichts be¬
kannt ist, mehrfach Ursache von Auseinandersetzungen waren. Sie lagen zwar sehr
weit von der Abtei entfernt, was sicherlich den Angriff auf deren Rechte dort for¬
cierte, gehörten aber zu einem ganzen Komplex benachbarter Besitzungen, die von
der Grangie Ludelange aus verwaltet wurden. So verwundert es nicht, daß Weiler-
Bettnach 1571 die Klostergüter in Bassompierre, Ludelange, Tressange und
Gondrange gemeinsam für 25.000 Lothringer Franken den Herren von Bassompier¬
re verkaufte 11

.

Batzenthal (Gde. A lgränge, Ktn. Hayange).
Der Hof in der Gemarkung Algrange gehört zum ältesten Güterbesitz Weiier-
Bettnachs. Der Metzer Bischof Stephan von Bar bestätigte 1146 der Abtei eine
Schenkung Herzog Simons I. und seiner Söhne Matthias und Balduin, die der Abtei
ihr Allod in Bacendal überlassen hatten 12

. Mit dem Tod Simons 1139 hat man für
diese Übertragung den terminus ante quem. In der gleichen Urkunde Bischof Ste¬
phans wird der Verzicht des Pfarrers Arnold - wohl des Pfarrers von Algrange - und
seiner Brüder Heinrich und Albert auf den Zehnt aus der Eigenwirtschaft der Abtei
in Batzenthal angesprochen. Papst Eugen III. beschränkte sich 1147 auf die Nen¬
nung der Orte, in denen Weiler-Bettnach begütert war, darunter das in der Aufzäh¬
lung zuletzt genannte Bathendal 13

. Ähnlich indifferent ist der Sprachgebrauch in
den Bullen Alexanders III. 1179 14 und Urbans III. 1186 15

, die in identischem
Wortlaut Weiler-Bettnach grangiam in Bacendal cum omnibus appendiciis suis zu¬
erkannten. Immerhin läßt sich dieser Formulierung entnehmen, daß Weiler-
Bettnach hier im Verlaufe des 12. Jh. möglicherweise eine Grangie errichtete.
Merkwürdigerweise liegt für das gesamte Mittelalter nur ein einziger weiterer Be¬
leg vor - der ebenfalls dem 12. Jh. entstammt 16 -, während ab dem Jahre 1622 die

10 ADM H 1714, fol. 508v-509v [1397 VI 24]. Beim assis handelt es sich um eine vom 16.-18. Jh. in
Straßburg geläufige Groschenmünze. Da die Bezeichnung dreimal (vgl. ferner Hargarten-aux-
Mines und Nidange) ausschließlich in Hs. 11 (vgl. Quellen- und Literaturlage, Anm. 4) des Chartu-
lars vorkommt, das im 18. Jh. zusammengestellt wurde, könnte dies ein Hinweis auf die elsässische
Herkunft des Schreibers sein.

11 ADM H 1713, S. 17.
12 ADM H 1714, fol. 138r-144r; gedruckt in ACTES 2,I,B, S. 145-151 Nr. 66.
13 ADM H 1715 Nr. 1; gedruckt bei WOLFRAM: Papsturkunden, S. 280-282 Nr. 2; MEINERT, S.

240f. Nr. 50.
14 ADM H 1715 Nr. 2; ADM H 1755 Nr. 2; gedruckt bei WOLFRAM: Papsturkunden, S. 293-296
Nr. 10.

ADM H 1755 Nr. 3; gedruckt bei WOLFRAM: Papsturkunden, S. 314-317 Nr. 22.
16 ADM H 1713, S. 17.
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